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Fachschaftsrahmenordnung 
der Studierendenschaft 
der Universität Rostock 

 
vom 19. November 2014 

 
Gemäß § 26 des Landeshochschulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Januar 
2011 (GVOBl. M-V S. 18), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. Juni 2012 (GVOBl. M-V 
S. 208, 211) geändert wurde, gibt sich die Studierendenschaft der Universität Rostock die folgende 
Fachschaftsrahmenordnung: 
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§ 1 
Begriff der Fachschaften 

 
(1) Die Studierendenschaft der Universität Rostock gliedert sich gemäß § 1 Absatz 3 der Satzung der 
Studierendenschaft Rostock in Fachschaften. Diese sollen einzelnen Fakultäten zugeordnet werden. 
Dabei sollen fachliche Belange entscheidend sein. 
 
(2) Die bestehenden Fachschaften sowie ihre Zuordnung zu einer Fakultät ergeben sich aus einer 
durch den StuRa zu pflegenden Liste. Aus dieser Liste geht gleichfalls die Zuweisung der Studienfä-
cher zu einer oder mehreren Fachschaften hervor. 
 
(3) Die Überarbeitung und Änderung der Liste hat mindestens einmal jährlich vor dem Beschluss des 
Haushaltes für das kommende Jahr zu erfolgen. Neue Studienfächer ordnet der StuRa auf Vorschlag 
der Fachschaftsrätekonferenz den bestehenden Fachschaften per einfachen Beschluss zu oder 
schafft per Beschluss neue Fachschaften, die er zugleich einer Fakultät zuordnet. Offensichtlich falsch 
zugeordnete einzelne Studienfächer oder Fachschaften können nach diesem Verfahren für neue Stu-
dienfächer bzw. Fachschaften neu zugeordnet werden. Studienfächer können dabei nur solche Fä-
cher sein, die im Rahmen eines Studienganges den oder einen der eindeutigen Schwerpunkte bilden. 
Im Zweifelsfall ist ein mögliches Fach kein eigenständiges Fach. Ein Studienfach kann mehreren 
Fachschaften zugeordnet sein.  
 
(4) Mitglied einer Fachschaft ist jeder Studierende dessen Studienfach gemäß der vom StuRa zu füh-
renden Liste einer Fachschaft zugeordnet ist. Die Mitgliedschaft in mehreren Fachschaften ist mög-
lich. Die/der Studierende ist für alle Fachschaften (inklusive Zweitfächer, Drittfächer, Hauptfächer, 
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Beifächer, ausgenommen Nebenfach und IDWB) in denen er Mitglied ist aktiv und passiv wahlberech-
tigt. Es ist jedoch nur die Mitgliedschaft in einem Fachschaftsrat zulässig.  
 
(5) Eine Fachschaft ist Teil der Studierendenschaft der Universität Rostock. Sie regelt ihre Angele-
genheiten im Rahmen des Landeshochschulgesetzes und anderer einschlägiger gesetzlicher Best-
immungen sowie der Satzung und den Ordnungen der Studierendenschaft der Universität Rostock 
selbst. Dazu kann sie innerhalb dieses Rahmens eigene Ordnungen beschließen, insbesondere eine 
Fachschaftsordnung und eine Fachschaftswahlordnung, die dem StuRa anzuzeigen sind. Näheres 
regelt § 7 dieser Ordnung. 
 
(6) Der StuRa und der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) können einer Fachschaft und ihren 
Organen keine Weisungen erteilen. 
 
 

§ 2 
Organe der Fachschaften 

 
(1) Organe einer Fachschaft sind der Fachschaftsrat mit einer Person in Sprecherfunktion und einer 
Person in Finanzverantwortlichenfunktion oder die Fachschaftsinitiative. 
 
(2) Verfügt eine Fachschaft über keinen Fachschaftsrat, so kann sie durch eine Fachschaftsinitiative 
vertreten werden. Mit Konstituierung eines Fachschaftsrates gilt die Fachschaftsinitiative als aufgelöst. 
 
(3) Die Mitgliedschaft eines Studierenden in mehreren Fachschaftsräten ist nicht zulässig.  
 
 

§ 3 
Aufgaben der Fachschaften 

 
(1) Die Fachschaften beteiligen sich an der studentischen beziehungsweise akademischen Selbst-
verwaltung, indem ihre Mitglieder an den verschiedenen Gremienwahlen sowohl aktiv als auch passiv 
teilnehmen. 
 
(2) Aufgabe einer Fachschaft ist es, die fachlichen Belange der ihr angehörenden Studierenden zu 
vertreten. Dazu begleitet sie die Arbeit in der akademischen Selbstverwaltung, in dem sie Vertreter für 
die Kommissionen, insbesondere die Berufungskommissionen, und Ausschüsse, insbesondere Prü-
fungsausschüsse, in der Fakultät vorschlägt und zu Problemen an der Fakultät Stellung nimmt. Sollte 
es in einem Fakultätsrat keine studentischen Vertreter geben, geht das Vorschlagsrecht für den Stu-
diendekan auf den Fachschaftsrat, die Fachschaftsinitiative oder in letzter Instanz auf die Fach-
schaftsvollversammlung über. Sind an einer Fakultät mehrere Fachschaften vorhanden, sind mehrere 
Vorschläge nach der Stimmenverteilung in der Fachschaftsrätekonferenz zu gewichten. 
 
(3) Zu den Aufgaben einer Fachschaft gehören des Weiteren 
 

(a) die Wahrnehmung der kulturellen, geistigen und sozialen Belange ihrer Mitglieder, soweit die-
se nicht durch StuRa und AStA berücksichtigt werden, wobei keine Veranstaltungen gefördert 
werden dürfen, die für das Studium angerechnet werden, 

(b) die Betreuung der Studierenden, im Besonderen des ersten Semesters, 
(c) die Durchführung von Urabstimmungen und Fachschaftsvollversammlungen zu den die Fach-

schaft betreffenden Themen, 
(d) die Beteiligung an den Evaluationen der Lehrveranstaltungen und ihren Auswertungen, wobei 

die Durchführung der Evaluation nicht der Verantwortung der Fachschaft oder ihrer Organe 
obliegt, 
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(e) die Stellungnahme zu Prüfungs- und Studienordnungen im Rahmen des Beschlussverfahrens 
nach § 38 Absatz 1 des Landeshochschulgesetzes, 

(f) die Arbeit der studentischen Vertreter in den Fakultätsräten durch Beratung zu unterstützen. 
 
(4) Durch Urabstimmung gefasste Beschlüsse binden den Fachschaftsrat, wenn die einfache Mehr-
heit, mindestens jedoch 15 Prozent der Gesamtwahlberechtigten der teilnehmenden stimmberechtig-
ten Studierenden der Fachschaft zustimmt. Wird das Zustimmungsquorum nicht erreicht, so gelten mit 
einfacher Mehrheit gefasste Beschlüsse als Empfehlung für den Fachschaftsrat. 
 
(5) Fachschaftsvollversammlungen sind die Versammlungen der Mitglieder einer Fachschaft. Auf 
ihnen wird über die Belange der Fachschaft informiert, beraten und beschlossen. Die Fachschaftsvoll-
versammlung 
 

(a) wird auf Beschluss des Fachschaftsrates, der Fachschaftsinitiative oder auf Antrag von min-
destens 10 Prozent der Mitglieder einer Fachschaft vom Fachschaftsrat oder der Fachschafts-
initiative einberufen, 

(b) behandelt Anträge von Mitgliedern der Fachschaft, die mindestens sieben Werktage (Montag 
bis Samstag) vor der Fachschaftsvollversammlung schriftlich oder per E-Mail mit Begründung 
beim Fachschaftsrat oder der Fachschaftsinitiative eingegangen sein müssen, wobei Anträge 
zur Tagesordnung schriftlich vorab beim Fachschaftsrat, der Fachschaftsinitiative oder münd-
lich auf der Fachschaftsvollversammlung gestellt werden können, 

(c) wird vom Fachschaftsrat oder der Fachschaftsinitiative vorbereitet, geleitet und unter Angabe 
einer vorläufigen Tagesordnung, die mindestens Formalia, einen Tagesordnungspunkt und 
Sonstiges enthält, mindestens sechs Werktage vor dem Termin mit Datum, Uhrzeit und Ort 
der Fachschaftsvollversammlung in ausreichender Weise, mindestens jedoch per Aushang 
und nach Möglichkeit per E-Mail an alle Mitglieder der Fachschaft bekannt gegeben, 

(d) ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen und mindestens 20 Prozent der Stu-
dierenden der Fachschaft anwesend sind. Beschlüsse werden dabei mit einfacher Mehrheit 
gefasst. Der Fachschaftsrat oder die Fachschaftsinitiative ist an Beschlüsse der Fachschafts-
vollversammlung gebunden, 

(e) ist dem Innenreferat des AStA anzuzeigen. 
 

Die Beschlüsse der Fachschaftsvollversammlung sind umgehend fachschaftsöffentlich zu machen. 
 
(6) Verfügt eine Fachschaft über ein ausführendes Organ gemäß § 2 Absatz 1 dieser Ordnung, so 
werden bis auf die allgemeine Beteiligung der Fachschaften gemäß Absatz 1 alle weiteren Aufgaben 
primär und zuvörderst durch dieses Organ wahrgenommen. 
 
 

§ 4 
Der Fachschaftsrat 

 
(1) Der Fachschaftsrat wird jährlich gewählt. Näheres regeln § 10 und Anlage 2 dieser Ordnung. 
 
(2) Dem Fachschaftsrat gehören seine gewählten und damit stimmberechtigten Mitglieder an.  
 
(3) Ein Fachschaftsrat kann Mitglieder der Fachschaft als beratende Mitglieder kooptieren (passive 
Mitgliedschaft). Diese verfügen weder über ein Stimmrecht noch zählen sie als Mitglieder des Fach-
schaftsrates im Sinne dieser Ordnung. Näheres regelt die Fachschaftsordnung. 
 
(4) Der Fachschaftsrat ist gegenüber den Mitgliedern der Fachschaft und der Fachschaftsvollver-
sammlung rechenschaftspflichtig. 
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(5) Die Person in Fachschaftssprecherfunktion 
 

(a) wird aus der Mitte des Fachschaftsrates gewählt, 
(b) beruft die Sitzungen des Fachschaftsrates ordnungsgemäß ein und leitet diese, 
(c) vertritt die Fachschaft nach außen, 
(d) ist an die Beschlüsse des Fachschaftsrates, der Fachschaftsvollversammlung gemäß § 3 Ab-

satz 5 Buchstabe d und an durch Urabstimmung herbeigeführte Beschlüsse gemäß § 3 Ab-
satz 4 gebunden. 

 
(6) Die Person in Finanzverantwortlichenfunktion 
 

(a) wird aus der Mitte des Fachschaftsrates gewählt, 
(b) ist verantwortlich für die finanziellen Angelegenheiten der Fachschaft und ist für sie rechen-

schaftspflichtig. Ihr obliegt die Haushalts-, Wirtschafts- und Buchführung. Sie stellt die Finanz-
anträge beim AStA. Näheres regelt die Finanzordnung der Studierendenschaft der Universität 
Rostock, 

(c) verwaltet die Bar-Kasse, 
(d) ist an die Beschlüsse des Fachschaftsrates, der Fachschaftsvollversammlung gemäß § 3 Ab-

satz 5 Buchstabe d und an durch Urabstimmung herbeigeführte Beschlüsse gemäß § 3 Ab-
satz 4 gebunden. 

 
(7) Die Person in Fachschaftssprecherfunktion und die Person in Finanzverantwortlichenfunktion 
können Aufgaben delegieren. Die Aufgaben der Person in Fachschaftssprecherfunktion und der Per-
son in Finanzverantwortlichenfunktion müssen von zwei Personen wahrgenommen werden. 
 
(8) Die Person in Fachschaftssprecherfunktion und die Person in Finanzverantwortlichenfunktion 
können jeweils durch die Wahl einer neuen Person in Fachschaftssprecherfunktion oder eine neuen 
Person in Finanzverantwortlichenfunktion, bei der sich die absolute Mehrheit der Mitglieder des Fach-
schaftsrates für eine neue Person in Fachschaftssprecherfunktion beziehungsweise eine neue Ver-
antwortliche/einen neuen Verantwortlichen aussprechen, abgewählt werden (Konstruktives Misstrau-
ensvotum). Ein Konstruktives Misstrauensvotum muss mindestens sechs Werktage im Voraus fach-
schaftsratsöffentlich gemacht werden. 
 
(9) Der Fachschaftsrat soll monatlich tagen, mindestens jedoch  viermal im Semester. Der Fach-
schaftsrat ist ordnungsgemäß geladen, wenn die Sitzung mindestens 3 Werktage im Vorfeld einberu-
fen wurde. Alle Mitglieder im Sinne dieser Ordnung sind schriftlich oder per E-Mail zu laden. 
 
(10) Die Sitzungen des Fachschaftsrates finden grundsätzlich hochschulöffentlich statt. Die Herstel-
lung der Fachschaftsöffentlichkeit, der Hochschulöffentlichkeit, der Öffentlichkeit oder der Ausschluss 
der Öffentlichkeit (fachschaftsratsinterne Sitzung) ist jederzeit auf Antrag möglich. Der Ausschluss der 
Öffentlichkeit bedarf einer besonderen Begründung und ist immer nur für einen Tagesordnungspunkt 
möglich. Auf einer Sitzung können in Folge mehrerer Anträge mehrere Tagesordnungspunkte unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. 
 
(11) Der Fachschaftsrat ist beschlussfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß mindestens 3 Werktage 
im Vorfeld einberufen wurde und mindestens ein Viertel der Mitglieder, wenigstens aber drei stimmbe-
rechtigte Mitglieder anwesend sind. Eine Sitzung ohne Ladungsfrist  ist möglich, wenn alle Mitglieder 
des Fachschaftsrates dieser vor Beginn der Sitzung zustimmen. Näheres regelt § 17 der Satzung der 
Studierendenschaft. 
 
(12) In Angelegenheiten der Fachschaft fasst der Fachschaftsrat Beschlüsse. Soweit nicht anders be-
stimmt, werden die Anträge mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder, das heißt mehr 
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"Ja"- als "Nein"-Stimmen, beschlossen; Stimmenthaltungen werden als nicht abgegebene Stimmen 
gewertet. 
 
(13) Abstimmungen über einzelne Angelegenheiten sind auch als namentliche Abstimmung im Um-
laufverfahren möglich. Dieses wird wie folgt durchgeführt: 
 

1. Eine Abstimmung im Umlaufverfahren für konkrete Punkte ist auf Sitzungen mit der Mehrheit 
von mindestens einem Viertel, mindestens jedoch drei der gewählten Fachschaftsratsmitglie-
der zu beschließen. Der Beschluss muss mit dessen Einverständnis ein Mitglied als für die 
Abstimmung verantwortlich benennen (Abstimmungsleitung) und eine konkrete Abstimmungs-
frist benennen. Die Beschlussvorlage darf nicht verneinend formuliert sein und muss auf eine 
Änderung des Status quo abzielen oder eine Entscheidung herbeiführen. Alternativ kann das 
Umlaufverfahren außerhalb von Sitzungen von mindestens einem Drittel der Mitglieder des 
Fachschaftsrates in Gang gesetzt werden, was einen Beschluss ersetzt. Die übrigen Regeln 
bleiben unberührt. 

2. Die Abstimmungsleitung ist verantwortlich für die Durchführung und die Protokollierung der 
Abstimmung. 

3. Mitglieder des Fachschaftsrates können die Beschlussvorlage für ein Umlaufverfahren be-
gründet ablehnen, wenn diese aus deren Sicht sachlich falsch oder rechtlich unzulässig ist; 
Gleiches gilt für gravierende grundlegende Bedenken gegen den Inhalt einer Beschlussvorla-
ge. Sollte die Abstimmungsleitung die Beschlussvorlage darauf hin nicht anpassen, steht das 
Abstimmungsergebnis unter Vorbehalt der späteren Prüfung durch den Fachschaftsrat. Diese 
kann zur Aufhebung der Abstimmung führen. Einwände gemäß dieser Bestimmung teilt die 
Abstimmungsleitung den Mitgliedern des Fachschaftsrates umgehend mit.  

4. Die Mitglieder haben der Abstimmungsleitung ihr Votum innerhalb der gesetzten Frist, die 
mindestens 48 Stunden betragen muss, schriftlich, per E-Mail, per SMS, einer anderen mo-
dernen Form der Text- bzw. Sprachübermittlung oder mündlich mitzuteilen. Für die Fristwah-
rung ist der Zeitpunkt des Zugangs des Votums bei der Abstimmungsleitung entscheidend. 
Eine nicht oder verspätet zugegangene Stimmabgabe gilt als Enthaltung. Für eine gültige Ab-
stimmung im Umlaufverfahren müssen mindestens drei Mitglieder des Fachschaftsrates ihr 
Votum abgegeben haben. 

5. Ist die Frist abgelaufen oder wenn bereits zuvor alle Stimmen vorliegen, informiert die Ab-
stimmungsleitung umgehend die Mitglieder des Fachschaftsrates per E-Mail über das vorläu-
fige Ergebnis. Dabei sind der Beschlussantrag, namentlich alle Mitglieder sowie deren Ent-
scheidung und das vorläufige Ergebnis aufgeführt. 

6. Innerhalb von 24 Stunden nach Zugang des vorläufigen Ergebnisses können die Mitglieder, 
deren Stimme falsch wiedergegeben wurde, per E-Mail Einspruch bei der Abstimmungsleitung 
erheben und so die entsprechende Änderung herbeiführen. 

7. Nach Ablauf der Einspruchsfrist ist das Abstimmungsergebnis wirksam. Die Abstimmungslei-
tung erstellt das Abstimmungsprotokoll, dass die genaue Antragsformulierung, den Zeitraum 
der Abstimmung, die Namen der Teilnehmer, deren Entscheidung, und das Ergebnis der Ab-
stimmung festhält. Die Urfassung des Abstimmungsprotokolls ist von der Abstimmungsleitung 
zu unterzeichnen und wird Bestandteil der Unterlagen des Fachschaftsrates. 

 
(14) Die Sitzungen des Fachschaftsrates werden protokolliert. Das Protokoll muss zumindest Angaben 
über Tag, Ort und Zeit der Sitzung, anwesende Mitglieder und Gäste, wesentliche Inhalte und die Be-
schlüsse mit ihrem Abstimmungsergebnis sowie die protokollführende Person ausweisen. Den Mit-
gliedern des Fachschaftsrates ist das per Beschluss genehmigte Protokoll bereit zu stellen. 
 
(15) Der Fachschaftsrat ist auf Dauer beschlussunfähig, wenn er weniger als drei Mitglieder hat oder 
bei drei aufeinander folgenden Sitzungen nicht beschlussfähig war. Das Innenreferat ist über die dau-
erhafte Beschlussunfähigkeit zu informieren. Durch das Referat sind umgehend Neuwahlen zu initiie-
ren. 
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§ 5 
Die Fachschaftsinitiative 

 
(1) Gibt es in einer Fachschaft keinen Fachschaftsrat, können sich Mitglieder einer Fachschaft zu 
einer Fachschaftsinitiative zusammenfinden, um die Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten. Eine 
Wahl erfolgt nicht. 
 
(2) Die Fachschaftsinitiative kann auf Vorschlag der Fachschaftsrätekonferenz durch einen Beschluss 
des StuRa die Berechtigung erhalten, insbesondere die fachlichen Belange der Fachschaft zu vertre-
ten (Akkreditierung). Die Akkreditierung ist nur für eine Fachschaftsinitiative pro Fachschaft zulässig. 
Akkreditierte Fachschaftsinitiativen sind angehalten, in ihrer Fachschaft unverzüglich Fachschafts-
ratswahlen herbei zu führen. 
 
(3) Eine akkreditierte Fachschaftsinitiative kann auf Antrag beim AStA oder StuRa finanzielle Mittel 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten. 
 
 

§ 6 
Fachschaftskonferenzen 

 
(1) Die Fachschaftskonferenzen vertreten gemeinsame Interessen mehrerer Fachschaften. Primär 
betroffen sind Interessen, die aus strukturellen Gründen von den einzelnen Fachschaften nicht, nur 
unzureichend oder nicht zweckmäßig wahrgenommen werden können. Zu den Fachschaftskonferen-
zen zählen insbesondere die Fachschaftsrätekonferenz (FSRK) und die Studentische Lehramtskonfe-
renz (SLK). Die Fachschaftskonferenzen sind in Anlage 3 zu dieser Ordnung gemeinsam mit ihren 
grundlegenden Regelungen aufgeführt. Fachschaftskonferenzen können sich darüber hinaus Ge-
schäftsordnungen geben, die dem StuRa anzuzeigen sind. Widerspricht der StuRa nicht innerhalb von 
zwei Monaten, treten die Geschäftsordnungen nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Ein Widerspruch 
des StuRa kann sich ausschließlich gegen rechtlich unzulässige Bestandteile der Geschäftsordnun-
gen richten. 
 
(2) Der StuRa kann Konferenzen bis zur Aufnahme in Anlage 3 auf Vorschlag der Fachschaftsräte-
konferenz und unter Vorlage der vorgesehenen Regelungen per Beschluss einrichten (Akkreditie-
rung). Dabei ist besonders auf die Angemessenheit und die Zweckmäßigkeit einer Konferenz zu ach-
ten. Die so eingerichteten Konferenzen sind einer regulären Fachschaftskonferenz gleichgestellt und 
zeitnah auch formell nach Prüfung in diese Ordnung aufzunehmen. 
 
(3) Die Fachschaftskonferenzen sind allein den sie konstituierenden Fachschaften Rechenschaft 
schuldig. § 1 Absatz 4 gilt entsprechend. 
 
 

§ 7 
Finanzen 

 
(1) Die Fachschaften bestreiten ihre Ausgaben aus den Mitteln, die ihnen vom StuRa auf Antrag beim 
AStA zugewiesen werden, und aus sonstigen Mitteln (z. B. Spenden). 
 
(2) Der Fachschaftsrat beschließt über die Verwendung der zugewiesenen und sonstigen Mittel der 
Fachschaft. 
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(3) Der Finanzreferent des AStA kontrolliert nach Maßgabe der Bestimmungen der Finanzordnung 
der Studierendenschaft die Haushalts-, Wirtschafts- und Buchführung. Im Übrigen gelten die Bestim-
mungen der Finanzordnung der Studierendenschaft der Universität Rostock, vor allem für die Ver-
wendung der von StuRa und AStA zugewiesenen Mittel. 
 
 

§ 8 
Haftung 

 
Fachschaften haften nur mit ihrem eigenen Vermögen. Näheres regelt die Satzung der Studierenden-
schaft. 
 
 

§ 9 
Ordnungen der Fachschaft 

 
(1) Der Fachschaftsrat kann unter Beachtung der Satzungen der Studierendenschaft eine Fach-
schaftsordnung und eine Fachschaftswahlordnung beschließen. Für die Annahme oder Änderung 
einer Ordnung ist eine Mehrheit von 2/3 der Mitglieder des Fachschaftsrates erforderlich. Die Ordnun-
gen sind dem StuRa anzuzeigen. Widerspricht der StuRa nicht innerhalb von zwei Monaten, treten die 
Ordnungen nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Ein Widerspruch des StuRa kann sich ausschließlich 
gegen rechtlich unzulässige Bestandteile der Ordnungen richten. Die Ordnungen sind unverzüglich 
fachschaftsöffentlich bekannt zu geben. 
 
(2) Die Fachschaftsordnung regelt insbesondere die Aufgaben der Fachschaft, die Zusammenset-
zung und Aufgaben des Fachschaftsrates, Grundsätze und das Verfahren bei Urabstimmungen und 
Fachschaftsvollversammlungen. 
 
(3) Die Fachschaftswahlordnung regelt unter Berücksichtigung von § 10 und Anlage 2 dieser Ord-
nung näher die Wahlen der Fachschaft. 
 
 

§ 10 
Wahlen 

 
(1) Der Fachschaftsrat wird jährlich in der Vorlesungszeit von den Mitgliedern der Fachschaft nach 
den Grundsätzen der Personenwahl in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl 
gewählt. Wahlberechtigt sind alle Mitglieder einer Fachschaft. Die Wahlhandlung ist öffentlich. Die 
Wahlperiode beträgt in der Regel zwölf Monate und dauert maximal bis zur konstituierenden Sitzung 
des neuen Fachschaftsrates. Die Konstituierung muss spätestens bis zum 14. Monat nach Beginn der 
Amtszeit des alten Fachschaftsrates erfolgt sein. Näheres folgt aus Anlage 2. 
 
(2) Gibt sich eine Fachschaft keine Fachschaftswahlordnung, so richtet sich die Durchführung der 
Wahlen nach dieser Bestimmung und der Anlage 2. 
 
 

§ 11 
Übergangsbestimmungen 

 
(1) Mit Inkrafttreten dieser Fachschaftsrahmenordnung gehen die Bestimmungen dieser Ordnung 
widersprechenden Regelungen in bestehenden Fachschafts- und Fachschaftswahlordnungen vor. Die 
übrigen Regelungen bleiben unberührt.  
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(2) Alle bestehenden Fachschafts- und Fachschaftswahlordnungen treten spätestens zum Ende des 
Sommersemesters 2015 außer Kraft und sind bis dahin an die Bestimmungen dieser Fachschafts-
rahmenordnung anzupassen. Geänderte Ordnungen, die gemäß § 9 Absatz 1 wirksam werden, gelten 
als angepasst im Sinne dieser Regelung. 
 
(3) Alle sonstigen Ordnungen, die von einer Fachschaft beschlossen worden sind und nicht in Ab-
satz 1 genannt wurden, treten zum Ablauf der in § 11 Absatz 2 genannten Frist außer Kraft. 
 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Fachschaftsrahmenordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch den Rektor der Universität 
Rostock am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität 
Rostock in Kraft. Mit Wirksamwerden dieser Ordnung tritt die Fachschaftsrahmenordnung vom 
10. November 2003 außer Kraft.  
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des StuRa vom 15. Januar 2014 
 
 
 
Rostock, den 17. November 2014 
 
 
Christian Lüth           Clemens Schiewek 
Präsident des StuRa         Vorsitzender des AStA 
 
 
 
Rostock, den 19. November 2014 
 
 

Der Rektor 
Der Universität Rostock 

Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Schareck 
 
.
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Anlage 1 
 

 
Fachschaften und ihre Zuordnung zu einer Fakultät 
 
In Anlehnung an § 1 Absatz 2 gliedert der StuRa die Fachschaften wie folgt: 
 
1. Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät (AUF) 
 
 a.  Agrarwissenschaften 
 b. Umweltingenieurswissenschaften 
 
2. Fakultät für Informatik und Elektrotechnik (IEF) 
 
 a. Elektrotechnik 
 b. Informatik 
 
3. Juristische Fakultät (JUF) 
 
 Jura 
 
4. Universitätsmedizin (UMR) 
 
 a.) Medizin 
 b.) Zahnmedizin 
 
5. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät (MNF) 
 
 a.) Biologie 
 b.) Chemie 
 c.) Mathematik 
 d.) Physik 
 
6. Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik (MSF) 
 
 Maschinenbau und Schiffstechnik 
 
7. Philosophische Fakultät (PHF) 
 
 a.) Altertumswissenschaften 
 b.) Anglistik/Amerikanistik 
 c.) Erziehungswissenschaften 
 d.) Geschichte 
 e.) Germanistik 
 f.) Grundschulpädagogik 
 g.) Philosophie 
 h.) Romanistik 
 i.) Sonderpädagogik 
 j.) Sportwissenschaften 
 k.) Sprachliche Kommunikation 
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8. Theologische Fakultät (THF) 
 
 Theologie 
 
9. Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät (WSF) 
 
 a.) Politik- und Verwaltungswissenschaften 
 b.) Sozialwissenschaften [Lehramt] 
 c.) Soziologie/Sozialwissenschaften/Demographie 
 d.) Wirtschaftspädagogik 
 f.) Wirtschaftswissenschaften 
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Anlage 2 
 
Fachschaftsratswahlen 
 
 

§ 1 
Wahlausschuss 

 
(1) Für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen wird ein Wahlausschuss 
gebildet, der aus mindestens drei Studierenden der Universität Rostock besteht. Die Mitglieder des 
Wahlausschusses dürfen nicht zur Wahl stehen. Der Wahlausschuss wählt aus seiner Mitte einen 
Vorsitz (Wahlleitung) und eine Protokollführung. Die Bildung des Wahlausschusses ist zusammen mit 
dem Protokoll der konstituierenden Sitzung dem Innenreferat anzuzeigen. 
 
(2) Der Vorsitz beruft unter anderem die Sitzungen des Wahlausschusses ein, die Protokollführung 
führt das Wahlprotokoll.  
 
(3) Der Wahlausschuss ist mit mehr als der Hälfte seiner Mitglieder beschlussfähig und entscheidet 
mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Wahlausschuss entscheidet in allen Fragen über die Auslegung 
der anzuwendenden Regeln für die Wahl.  
 
(4) Über die Wahlvorbereitung, Wahlhandlung und das Wahlergebnis ist durch den Wahlausschuss 
ein Wahlprotokoll anzufertigen. Dieses muss mindestens enthalten 
 

- den Zeitraum, in dem die Wahlausschreibung aushing  
- den Zeitraum, in dem die Wahlbekanntmachung aushing, 
- den Wahlzeitraum sowie Tag und Ort der Auszählung, 
- die Namen und Funktionen der Mitglieder des Wahlausschusses und der bei der Durchfüh-

rung der Wahl tätigen Helfer, 
- die Anzahl der gültigen und ungültigen Stimmen, 
- alle Besonderheiten während der Stimmabgabe, die einen Einfluss auf die Stimmabgabe hat-

ten, 
- die Feststellung der in den Fachschaftsrat gewählten Mitglieder, ggf. samt Nachrücker, 
- die Unterschrift der Wahlleitung und der Protokollführung. 

 
 

§ 2 
Wahlausschreibung 

 
(1)  Der Wahlausschuss schreibt die Wahlen während der Vorlesungszeit spätestens 18 Werktage 
vor der Wahl fachschaftsöffentlich aus. 
 
(2) Die Wahlausschreibung sollte mindestens enthalten 

 
1. das Datum der Veröffentlichung, 
2. einen Hinweis auf den Kreis der Wahlberechtigten, 
3. den Ort und den Zeitraum der Wahl, 
4. einen Hinweis auf den Kreis der Kandidaten mit der Aufforderung, Wahlvorschläge bis zum 

10. Werktag vor der Wahl bei der Wahlleitung schriftlich einzureichen, 
5. den § 10 dieser Fachschaftsrahmenordnung so wie diese Anlage 2, falls es keine Fach-

schaftswahlordnung gibt, 
6. die Unterschrift der Wahlleitung. 
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§ 3 

Wahlbekanntmachung 
 
(1) Der Wahlausschuss macht die Wahlen während der Vorlesungszeit spätestens zehn Werktage 
vor der Wahl fachschaftsöffentlich bekannt. 
 
(2) Die Wahlbekanntmachung sollte mindestens enthalten 
 

1. das Datum der Veröffentlichung, 
2. einen Hinweis auf den Kreis der Wahlberechtigten, 
3. den Ort und den Zeitraum der Wahl, 
4. Aufforderung zur Stimmabgabe, gegebenenfalls unter Hinweis auf die Möglichkeit einer Brief-

wahl und ihre Regelungen, 
5. den § 10 dieser Fachschaftsrahmenordnung so wie diese Anlage 2, falls es keine Fach-

schaftswahlordnung gibt, 
6. Ort und Zeit der Öffnung der Wahlurne und Auszählung, 
7. die Unterschrift der Wahlleitung. 

 
 

§ 4 
Wahlvorschläge 

 
(1) Wahlvorschläge sind bis zum 10. Werktag vor der Wahl bei der Wahlleitung schriftlich einzu-
reichen. 
 
(2) Jeder Wahlvorschlag muss folgende Angaben enthalten 
 

1. den Namen und Vornamen, 
2. die Fachrichtung und das Studienjahr, 
3. die persönliche unterzeichnete Einverständniserklärung der Bewerberin/des Bewerbers. 

 
 

§ 5 
Prüfung und Veröffentlichung der Wahlvorschläge 

 
(1) Die Wahlvorschläge sind vom Wahlausschuss unverzüglich zu prüfen. Der Tag des Eingangs ist 
zu vermerken. 
 
(2) Entspricht ein Wahlvorschlag nicht den Anforderungen, so ist die bewerbende Person unverzüg-
lich unter Angabe der Gründe darauf hinzuweisen. Im Rahmen einer Nachfrist von zwei Werktagen 
können die vollständigen und gültigen Unterlagen eingereicht werden. Andernfalls ist der Wahlvor-
schlag ungültig. 
 
(3) Die vollständige Liste der Kandidaten ist spätestens sechs Werktage vor der Wahl fachschaftsöf-
fentlich zu machen. 
 
(4) Wenn sich weniger als drei Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl aufgestellt haben, wird 
eine Nachfrist von sechs Werktagen eingeräumt. Der Wahltermin bleibt bestehen, die Frist nach Ab-
satz 3 verkürzt sich entsprechend. Verstreicht auch die Nachfrist, ohne dass sich mindestens drei 
Kandidaten finden, wird die Wahl abgebrochen. Gemäß § 10 Absatz 1 ist der alte Fachschaftsrat nach 
höchstens 14 Monaten nicht mehr im Amt. Danach besteht die Möglichkeit eine Fachschaftsinitiative 
zu gründen.  
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§ 6 
Vorbereitung des Wahlganges 

 
(1) Der Wahlausschuss bereitet die Wahl vor. Insbesondere trägt er die Verantwortung für die Bereit-
stellung ordnungsgemäßer Stimmzettel. 
 
(2) Die Stimmzettel müssen einheitlich gestaltet sein und enthalten mindestens die Namen der Kan-
didatinnen und Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge so wie bei jeder kandidierenden Person die 
Stimmmöglichkeiten "Ja", "Nein" und "Enthaltung". Darüber hinaus kann der Stimmzettel zusätzliche, 
den Wahlvorschlag ergänzende Informationen zu den einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten ent-
halten, wenn diese einheitlich erhoben wurden und für diese Informationen jeweils die Einverständnis-
erklärung zur Verwendung vorliegt. Die Einverständniserklärung kann bis zum Druck der Stimmzettel 
schriftlich oder in Textform (digitalisierte Erklärungen, die keine Unterschrift benötigen und speicherfä-
hig sind) widerrufen werden. 
 
 

§ 7 
Briefwahl 

 
(1) Der Wahlausschuss legt fest, ob die Möglichkeit einer Briefwahl besteht. Dies kann nur erfolgen, 
nachdem der Fachschaftsrat Mittel für die Bewältigung der Kosten zugesagt hat. 
 
(2) Der Antrag auf Briefwahl ist bei der Wahlleitung vom Tag der Wahlbekanntmachung an bis spä-
testens zehn Werktage vor der Wahl zu stellen, falls die Wahlunterlagen zugesendet werden sollen, 
sonst bis einen Werktag vor der Wahl. Diese prüft die Wahlberechtigung und macht einen entspre-
chenden Vermerk. Nachdem die Wahlliste steht, versendet die Wahlleitung die Wahlunterlagen bis 
spätestens sechs Werktage vor der Wahl oder händigt die Wahlunterlagen aus. Versendung oder 
Aushändigung der Wahlunterlagen sind im Wahlprotokoll zu vermerken. 
 
(3) Der Wahlbrief muss spätestens bis drei Stunden vor Ende der Wahl der Wahlleitung direkt oder 
dem dafür vorgesehenen Briefkasten zugegangen sein. Dieser Briefkasten darf ausschließlich Mitglie-
dern des Wahlausschusses zugänglich sein. Die Verwendung des Briefkastens des AStA oder der 
Fakultät/des Instituts ist nach Absprache mit dem Innenreferat möglich. Der Wahlbrief muss enthalten: 
 

1. den Wahlschein mit Unterschrift, 
2. eine Kopie der gültigen Studienbescheinigung der Wahlberechtigten/des Wahlberechtigten, 
3. den Stimmzettel in einem beigefügten, unmarkierten und verschlossenen Wahlumschlag. 

 
(4) Der Wahlausschuss sorgt für die Einhaltung der Wahlgrundsätze nach § 10 Absatz 1 der Fach-
schaftsrahmenordnung. 
 
 

§ 8 
Wahlvorgang 

 
(1) Die Stimmabgabe muss geheim erfolgen. Der Wahlausschuss hat die dafür notwendigen Vorkeh-
rungen zu treffen. Es sind Wahlurnen zu verwenden, die vor Beginn der Wahl durch den Wahlaus-
schuss versiegelt wurden. Bei der Verwendung mehrerer Urnen ist sicherzustellen, dass eine mehrfa-
che Stimmabgabe ausgeschlossen ist. 
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(2) Wahlberechtigte Personen, die durch physische oder psychische Beeinträchtigungen zu einge-
schränkt sind, um den Stimmzettel zu kennzeichnen oder diesen in die Wahlurne zu werfen, können 
sich der Hilfe einer Vertrauensperson bedienen. 
 
(3) Bevor eine wahlberechtigte Person ihr Stimmrecht ausübt, ist die Wahlberechtigung anhand des 
Studienausweises zu prüfen. Bei begründeten Zweifeln und stichprobenartig findet eine Identitätsprü-
fung mittels Ausweis, Reisepass oder Führerschein statt. 
 
(4) Liegt die Wahlberechtigung vor und wurde keine Briefwahl nach § 7 Absatz 2 dieser Anlage ver-
merkt, so wird der Stimmzettel ausgehändigt. Die Wählerin/der Wähler gibt die Stimme in der Weise 
ab, dass die Entscheidungen auf dem Wahlzettel durch Kreuze eindeutig kenntlich gemacht werden. 
 
(5) Bei der Wahl hat jeder Wähler die Möglichkeit, pro kandidierende Person mit "Ja", "Nein" oder 
"Enthaltung" zu stimmen. Die Kandidatenliste ist verbindlich. Stimmenhäufung ist unzulässig. Nicht 
abgegebene Stimmen zählen als Enthaltung. Die Fachschaftswahlordnung kann eine Maximalzahl für 
Fachschaftsratsmitglieder vorsehen. Gewählte, aber nicht berücksichtigte Personen, sind dann Nach-
rücker (Ersatzmitglieder). Liegt eine Begrenzung der Maximalzahl für Fachschaftsratsmitglieder vor, 
so ist die Anzahl der "Ja"-Stimmen ausschlaggebend. Bei Stimmengleichheit zweier oder mehrerer 
Kandidaten ist gewählt wer die geringere Anzahl an "Nein"-Stimmen hat. Sollte sich auch dort eine 
Stimmengleichheit ergeben, entscheidet das Los. 
 
(6) Nach der Stimmzettelabgabe wird dies zusammen mit der Matrikelnummer derart vermerkt, dass 
eine nochmalige Aushändigung der Wahlunterlagen ausgeschlossen ist. 
 
 

§ 9 
Ermittlung des Wahlergebnisses 

 
(1) Der Wahlausschuss hat das vorläufige Wahlergebnis unverzüglich nach Ende der Wahl zu ermit-
teln. 
 
(2) Vor Öffnung der Wahlurne sind die rechtzeitig eingegangenen Stimmzettel der Briefwahl der 
Wahlurne hinzuzufügen. Die Stimmabgabe der einzelnen Wahlberechtigten ist entsprechend § 8 Ab-
satz 6 dieser Anlage zu kennzeichnen. Verspätet eingegangene Wahlbriefe werden als nicht abgege-
bene Stimme gewertet und gesondert im Wahlprotokoll aufgeführt. 
 
(3) Nach Öffnung der Wahlurne ist die Zahl der Stimmzettel mit der Zahl der im Protokoll vermerkten 
Stimmabgaben zu vergleichen. Eine Abweichung ist im Wahlprotokoll zu vermerken. Sollte sich im 
Ergebnis auf Grund der Stimmendifferenz ein substantiell anderes Wahlergebnis ergeben können 
(Kandidatin/Kandidat gewählt/nicht gewählt), so ist die Wahl ungültig. Die Auszählung der Stimmen 
und die Ermittlung des Wahlergebnisses finden hochschulöffentlich statt. 
 
(4) Ungültig ist ein Stimmzettel, 
 

1. der erkennbar nicht zu den ausgegebenen gehört, 
2. der den Willen des Wählers nicht eindeutig erkennen lässt, 
3. mehr als die zulässige Stimmenzahl enthält, 
4. der einen Zusatz oder Vorbehalt enthält, 
5. der im Falle der Briefwahl nicht im Wahlumschlag abgegeben wurde. 

 
(5) Bei der Auszählung der Stimmen werden ermittelt: 
 

1. die Anzahl der Wahlteilnehmerinnen und Wahlteilnehmer (Wahlbeteiligung), 
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2. die Anzahl der insgesamt abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmzettel, 
3. die Anzahl der gültigen "Ja"- und "Nein"-Stimmen sowie die Enthaltungen für jede kandidie-

rende Person. 
 
(6) Als gewählt gilt, wer mehr "Ja"- als "Nein"-Stimmen erhalten hat. Enthaltungen werden gesondert 
aufgeführt. Das Ergebnis wird im Wahlprotokoll festgehalten.  
 
(7) Mit der Unterzeichnung des Wahlprotokolls ist das vorläufige Wahlergebnis festgestellt. Dieses ist 
spätestens drei Werktage nach Ende der Wahl fachschaftsöffentlich bekannt zu machen. Die Gewähl-
ten sind von der Wahlleitung per E-Mail über das Ergebnis zu informieren. Die Gewählten haben spä-
testens bis zur konstituierenden Sitzung die Annahme der Wahl schriftlich mit Unterschrift zu erklären. 
Mit der Annahme der Wahl erlischt eine etwaige Mitgliedschaft in einem anderen Fachschaftsrat. Die-
ses ist dem Innenreferat und dem betroffenen Fachschaftsrat anzuzeigen. Die Annahmeerklärungen 
werden zu den Wahlunterlagen genommen. Unterbleibt diese Anzeige und wird nach Abschluss der 
Wahl festgestellt, dass ein Mitglied des Fachschaftsrates gleichzeitig gewähltes Mitglied in einem wei-
teren Fachschaftsrat ist, ist die zweite Wahl ungültig. Die gewählte Person scheidet gemäß § 1 Ab-
satz 4 dieser Ordnung aus dem Fachschaftsrat aus. 
 
(8) Gegen die Gültigkeit der Wahl kann innerhalb von zehn Werktagen nach der Bekanntmachung 
des vorläufigen Wahlergebnisses schriftlich beim Wahlausschuss Einspruch erhoben werden. Ein-
spruchsberechtigt ist jede/jeder Wahlberechtigte. Der Einspruch ist nur mit der begründeten Behaup-
tung zulässig, dass 
 

1. das Wahlergebnis rechnerisch unrichtig festgestellt, 
2. gültige Stimmen für ungültig oder ungültige Stimmen für gültig erklärt oder 
3. andere zwingende Vorschriften zu den Wahlen verletzt worden seien, wodurch das festge-

stellte Wahlergebnis unrichtig sei. 
 
Der Wahlausschuss kann von Amts wegen eine Wahlprüfung einleiten. Spätestens zwölf Werktage 
nach der Bekanntmachung des vorläufigen Wahlergebnisses hat er über die Gültigkeit der Wahl sowie 
über Einsprüche zu entscheiden. Auf Grundlage dieser Entscheidung stellt der Wahlausschuss das 
endgültige Ergebnis fest, dass fachschaftsöffentlich bekannt zu machen ist. 
 
(9) Die Wahlunterlagen verbleiben bis zur konstituierenden Sitzung beim Wahlausschuss. Nach der 
konstituierenden Sitzung, alternativ dem Feststellen des Scheiterns der Wahl (weniger als drei Perso-
nen gehören dem neuen Fachschaftsrat an), wird das Wahlprotokoll innerhalb von zwölf Werktagen 
an das Innenreferat überführt. Dort wird es mindestens ein Jahr aufbewahrt. Die Stimmzettel werden 
bis zur Unanfechtbarkeit des Wahlergebnisses, im Falle der Einlegung eines Rechtsbehelfs bis zur 
rechtskräftigen Entscheidung von der Wahlleiterin/vom Wahlleiter aufbewahrt; anschließend werden 
sie von der Wahlleiterin/vom Wahlleiter vernichtet. 
 
 

§ 10 
Konstituierung des Fachschaftsrates 

 
(1) Die konstituierende Sitzung des Fachschaftsrates wird von der Wahlleitung spätestens sechs 
Werktage nach der endgültigen Bestätigung des Wahlergebnisses durchgeführt, nicht jedoch an ei-
nem Samstag. Der Termin ist allen vorläufig gewählten Kandidatinnen und Kandidaten spätestens 
sechs Werktage vor der Sitzung mitzuteilen. Auf der Sitzung werden mindestens die Sprecherin/der 
Sprecher und die/der Finanzverantwortliche gewählt. Die Wahlleitung protokolliert die Wahlergebnisse 
der konstituierenden Sitzung. Kommt es nicht zur Besetzung beider Ämter, wird die konstituierende 
Sitzung nach zehn bis 13 Werktagen, nicht jedoch an einem Samstag, wiederholt. Scheitert auch die 
Wiederholung, werden Neuwahlen eingeleitet. Eine Kopie des Wahlprotokolls sowie des Protokolls 
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der konstituierenden Sitzung sind dem Fachschaftsrat zuzuleiten. Die Originale werden zu den Wahl-
unterlagen genommen. 
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Anlage 3 
 
Fachschaftskonferenzen 
 
 
A Fachschaftsrätekonferenz (FSRK) 
 
(1) Die Fachschaftsrätekonferenz umfasst Vertreter aller Fachschaftsräte. Die Fachschaftsrätekonfe-
renz regelt ihre Arbeit in eigener Verantwortung. Die akkreditierten Fachschaftsinitiativen nehmen mit 
beratender Stimme an den Sitzungen teil, sowie die Mitglieder des AStA-Referats für Studium, Lehre 
und Evaluation. 
 
(2) Die Fachschaftsrätekonferenz vertritt die gemeinsamen Anliegen aller Fachschaften. Ihre Aufga-
ben umfassen insbesondere 
 

(a) den Austausch und die Koordination der Fachschaften untereinander, 
(b) die Koordination der Arbeit zwischen den Fachschaften und StuRa/AStA/PSA sowie weiteren 

gesamtuniversitären und außeruniversitären Ansprechstellen, 
(c) bei Bedarf die Einrichtung von Ausschüssen, 
(d) die Formulierung gemeinsamer Positionen bei grundsätzlichen Fragen von Studium und Leh-

re, den Lehrevaluationen sowie Fragen der Rahmenprüfungsordnung, 
(e) gemäß § 13 Absatz 2 der Satzung der Studierendenschaft die Einlegung eines Vetos der 

Fachschaftsrätekonferenz gegen einen StuRa-Beschluss innerhalb von vier Wochen nach 
Veröffentlichung eines StuRa-Beschlusses, wenn dieser den Interessen einer oder mehreren 
Fachschaften zuwiderläuft,  

(f) die Erarbeitung von Vorschlägen zur Zuordnung neuer Fächer zu Fachschaften, der Schaf-
fung neuer Fachschaften oder der Akkreditierung von Fachschaftsinitiativen, 

(g) die Erstellung von Vorschlägen zur Akkreditierung weiterer Fachschaftskonferenzen mit ihren 
Konferenzordnungen, 

(h) das alleinige Vorschlagsrecht zur Wahl einer Innenreferentin/eines Innenreferenten. 
 
(3) Die Fachschaftsrätekonferenz kann einen Vorstand wählen, bestehend aus drei Sprecherin-
nen/Sprechern. Die Amtszeit beträgt maximal ein Jahr oder endet mit der Wahl eines neuen Vorstan-
des. Das Innenreferat soll dabei Mitglied des Vorstandes sein. Die anderen beiden Mitglieder des Vor-
standes werden aus der Mitte der Fachschaftsrätekonferenz gewählt. Die Wahl der Mitglieder folgt 
dem Verfahren zur Wahl der Fachschaftssprecherin/dem Fachschaftssprecher gemäß § 4 Absatz 5 
dieser Ordnung. Die Durchführung eines konstruktiven Misstrauensvotums ist möglich. § 4 Absatz 8 
dieser Ordnung findet sinngemäß Anwendung. Die Aufgabe des Vorstandes ist die Interessenvertre-
tung der FSRK innerhalb der Studierendenschaft sowie die Kommunikation und Informationsweiterga-
be innerhalb der FSRK. Das Innenreferat des AStA bereitet die Sitzungen vor und nach. Der Vorstand 
ist für Sitzungsleitung und Protokollführung verantwortlich. 
 
(4) Ist der Vorstand nicht besetzt, so fallen die Aufgaben dem Innenreferat zu. 
 
(5) Der Vorstand ist selbstständig für die interne Aufgabenverteilung zuständig.  
 
(6) Die Fachschaftsrätekonferenz soll mindestens zwei Mal im Semester in der Vorlesungszeit abge-
halten werden. Sie findet auf Einberufung des Vorstands oder auf Wunsch von drei Fachschaftsräten 
statt. Macht ein Fachschaftsrat eine außerordentliche Dringlichkeit glaubhaft, so beruft der Vorstand 
ebenfalls eine Sitzung ein. 
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(7) Die Einberufung einer Sitzung der FSRK erfolgt unter Angabe von Datum, Uhrzeit und Ort sowie 
einer vorläufigen Tagesordnung mindestens sechs Werktage vor der Sitzung. Die Tagesordnung ent-
hält immer die Tagesordnungspunkte 
 

- Formalia 
 - Begrüßung 
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit  
 - Bestimmung der Schriftführerin/des Schriftführers   
 - Beschluss der Tagesordnung 
 - Beschluss des Protokolls 
 - Beschlusskontrolle  

- - Termine 
- - Informationen und Sonstiges 

 
sowie zwischen Formalia und Termine die Tagesordnungspunkte zu den Themen, zu denen Be-
schlüsse gefasst werden sollen. Beschlüsse sind nur im Rahmen des dafür vorgesehenen Tagesord-
nungspunktes möglich. Beschlussanträge sind in schriftlicher Form mindestens drei Werktage vor der 
entsprechenden Sitzung beim Vorstand einzureichen und durch diesen in die vorläufige Tagesord-
nung aufzunehmen. Dieses versendet die Unterlagen umgehend per E-Mail. Initiativanträge können 
auch auf der Sitzung gestellt werden. 
 
(8) Die Fachschaftsrätekonferenz ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Fachschaftsräte anwe-
send sind. 
 
(9) Das Protokoll ist allen Fachschaftsräten per E-Mail zuzuschicken. 
 
(10) Die Fachschaftsräte haben pro angefangene 250 Mitglieder der Fachschaft eine Stimme. Eine 
Stimmenteilung ist nicht zulässig. Ein Studierender kann nur für eine Fachschaft Stimmenführer sein. 
Die Zahl der Fachschaftsmitglieder wird anhand der Unterlagen des zuständigen Dezernates der Uni-
versität Rostock nach der Zahl der Studierenden der jeweiligen Studienfächer möglichst einmal pro 
Semester ermittelt. 
 
(11) Beschlüsse werden soweit nicht anders bestimmt mit der einfachen Mehrheit der Stimmen ge-
fasst. 
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B Studentische Lehramtskonferenz (SLK) 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Studentische Lehramtskonferenz (SLK) umfasst Delegationen aller Fachschaftsräte und 
Fachschaftsinitiativen, die Lehramtsstudierende in ihren Fachschaften haben. 
 
(2) Sie regelt ihre Arbeit in eigener Verantwortung. 
 
(3) Sie ist ein gemeinsames Organ aller Fachschaften mit Lehramtsstudierenden und vertritt aus-
schließlich die gemeinsamen Interessen aller Lehramtsstudierenden. 
 
(4) Sie kann darüber hinaus von Fachschaftsräten oder Fachschaftsinitiativen um die Wahrnehmung 
von Aufgaben im Bereich des Lehramtsstudiums gebeten werden, welche diese nicht, unzureichend 
oder nur schlecht allein bewältigen können. 
 
(5) Sie ist an die Satzungen und Ordnungen der Studierendenschaft gebunden. 
 
(6) Sie ist an keine Weisungen außer ihren eigenen Beschlüsse gebunden. 
 
(7) Sie hat gegenüber den Fachschaftsräten und -initiativen keinerlei Weisungsbefugnis. Sie ist den 
sie konstituierenden Fachschaftsräten und -initiativen rechenschafts- und informationspflichtig. 
 
 

§ 2 
Aufgaben 

 
Aufgaben der Studentischen Lehramtskonferenz sind insbesondere: 
 
a. die Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen aller Lehramtsstudierenden, 
b. die Beratung und Betreuung von Lehramtsstudierenden, 
c. die Erarbeitung, Bereitstellung und Verteilung von Informationsmaterialien für Lehramtsstudieren-

de, 
d. die Unterstützung der geistigen und kulturellen Interessen der Lehramtsstudierenden, 
e. die inhaltliche und strukturelle Verbesserung der Lehrerbildung, fächerübergreifend und bezüglich 

des erziehungswissenschaftlichen Anteils des Studiums, 
f. die Stellungnahme zu Rahmenprüfungsordnungen für die Lehramtsstudiengänge, 
g. die Erstellung von Konzepten und Beschlussvorlagen zur Lehrerbildung für die Studierenden-

schaft, 
h. die Vorbereitung von Stellungnahmen zu politischen Fragen der Lehrerbildung, 
i. die Zusammenarbeit mit den Gremien, Einrichtungen und Stellen, der Studierendenschaft, der 

Universität und des Landes, die mit der Lehrerbildung befasst sind, 
k. das Vorschlagen der studentischen Vertreterinnen und Vertreter sowie deren Stellvertreterinnen 

und Stellvertreter im Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZLB) für die Benennung 
der studentischen Mitglieder des ZLB durch den StuRa, 

l. das Informieren der Studierendenschaft über ihre Aktivitäten in geeigneter Weise, 
m. die Vertretung der Lehramtsinteressen auf Sitzungen von StuRa und AStA. 
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§ 3 
Delegationen und Delegierte 

 
(1) Die Delegierten: 
 

a. müssen Mitglieder der durch sie vertretenen Fachschaft sein, 
b. als solche von dem Fachschaftsrat/der Fachschaftsinitiative ernannt werden, 
c. informieren ihren Fachschaftsrat/ihre Fachschaftsinitiative über die wesentlichen Vorgänge in 

der SLK, 
d. bleiben bei Verlust des Delegiertenstatus bis zur Abberufung oder der Neuernennung von De-

legierten durch den Fachschaftsrat/die Fachschaftsinitiative kommissarisch im Amt, 
e. verlieren bei Verlust des Delegiertenstatus auf Grund von Exmatrikulation, Rücktritt oder Ab-

berufung mit sofortiger Wirkung ihren Delegiertenstatus ohne kommissarisch im Amt zu ver-
bleiben, 

f. nehmen mit Rede-, Vorschlags-, Antrags- und Stimmrecht an den Sitzungen der SLK teil. 
 
(2) Eine Delegation besteht aus allen Delegierten einer Fachschaftsinitiative/eines Fachschaftsrates. 
Sollte es keinerlei organisierte Vertretung geben, sind die anwesenden Studierenden aus dieser 
Fachschaft gemeinsam die Delegation der Fachschaft. 
 
(3) Das AStA-Referat, das für die Lehrerbildung verantwortlich ist oder das AStA-Innenreferat, vertritt 
auf den Sitzungen die Studierendenschaft und nimmt als Delegation mit allen Rechten, außer dem 
Stimmrecht, teil. StuRa/AStA kann alternativ eine andere Person aus ihren Reihen mit der Wahrneh-
mung der Interessen der Studierendenschaft betrauen. 
 
(4) Näheres regelt die Geschäftsordnung. 
 
 

§ 4 
Der Vorstand 

 
(1) Der Vorstand besteht aus: 
 
 - einer Person in Sprecherfunktion, 
 - einer Person in stellvertretender Sprecherfunktion, 
 - einer Person in Finanzfunktion, 
 - einer Person in Protokollfunktion, 
 - einer Person in stellvertretender Protokollfunktion. 
 
(2) Die Mitglieder des Vorstands werden aus der Mitte der Studentischen Lehramtskonferenz jeweils 
auf der ersten Sitzung im Sommersemester für die Dauer von einem Jahr gewählt. 
 
(3) Die Funktionen des Sprechers, des stellvertretenden Sprechers und des Finanzers sind denen in 
den Fachschaftsräten gleichgestellt. Entsprechend finden § 3 Absatz 3 und § 4 Absatz 7 dieser Ord-
nung Anwendung.  
 
(4) Die Mitglieder des Vorstandes können durch ein konstruktives Misstrauensvotum mit 2/3 Mehrheit 
der die Studentische Lehramtskonferenz konstituierenden Delegationen abgewählt werden. 
 
(5) Der Vorstand ist an die Weisungen und Beschlüsse der Studentischen Lehramtskonferenz ge-
bunden. 
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(6) Die Person in Sprecherfunktion und die Person in stellvertretender Sprecherfunktion vertreten die 
Studentische Lehramtskonferenz nach außen. Einzig ihnen obliegt das Unterschriftsrecht. 
 
(7) Der Vorstand als solches hat keine besonderen Rechte oder Kompetenzen. 
 
 

§ 5 
Sitzungen 

 
(1) Die Sitzungen der SLK: 
 

a. werden durch die Person in Sprecherfunktion oder auf Verlangen von mindestens drei Dele-
gationen einberufen, 

b. werden durch die Person in Sprecherfunktion eröffnet, geleitet und geschlossen, 
c. finden mindestens einmal pro Semester statt, 
d. finden grundsätzlich hochschulöffentlich statt, 
e. werden in Form eines Ergebnisprotokolls protokolliert. Das Protokoll wird durch die Person in 

Sprecherfunktion an die Delegierten versandt. Nach Beschluss des Protokolls durch die SLK 
wird es durch die Person in Sprecherfunktion umgehend an die Fachschaftsräte 
und -initiativen sowie die Delegierten versandt. 

 
(2) Die Person in Sprecherfunktion beruft spätestens sieben Tage vor der Sitzung mit Angabe von Ort 
und Zeit sowie einer vorläufigen Tagesordnung eine Sitzung ein. Die Einladung, die per E-Mail ver-
sendet wird, sollte ebenfalls alle für die Tagesordnungspunkte notwendigen Dokumente und Unterla-
gen enthalten. 
 
(3) Eingeladen werden alle Delegierten, alle Fachschaftsräte und -initiativen mit Lehramtsstudieren-
den sowie die Vertretung der Studierendenschaft gemäß § 3 Absatz 3 dieser Anlage. 
 
 

§ 6 
Beschlussfassung 

 
(1) Die SLK ist beschlussfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde und mindestens 
Vertreter von drei Delegationen anwesend sind. 
 
(2) Beschlüsse werden, wenn nicht anders geregelt, durch einfache Mehrheit der anwesenden Dele-
gationen gefasst. Sie können mit der absoluten Mehrheit der anwesenden Delegationen wieder auf-
gehoben werden. 
 
(3) Jede Delegation, das heißt die Vertretung einer Fachschaft, hat bei Abstimmungen eine Stimme. 
 
(4) Der Beschlussvorschlag ist vor der Abstimmung in Gänze niederzuschreiben und unmittelbar vor 
der Beschlussfassung noch einmal zu verlesen. 
 
(5) Das Abstimmungsergebnis wird in der Form Ja/Nein/Enthaltung protokolliert. 
 
 

§ 7 
Arbeitsgruppen 

 
(1) Die Studentische Lehramtskonferenz kann bei Bedarf Arbeitsgruppen einrichten, die mit spezifi-
schen Aufgabenstellungen betraut werden. 
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(2) Auf Vorschlag der Arbeitsgruppe bestätigt die Studentische Lehramtskonferenz durch Beschluss 
den Leiter der Arbeitsgruppe. 
 
(3) Die Studentische Lehramtskonferenz kann durch Beschluss Studierende, die nicht einer Delegati-
on angehören, zu einer Arbeitsgruppe kooptieren. 
 
 

§ 8 
Geschäftsordnung 

 
Die Studentische Lehramtskonferenz kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben eine Geschäftsordnung 
geben. Diese wird mit der absoluten Mehrheit der die Studentische Lehramtskonferenz konstituieren-
den Delegationen beschlossen, geändert und aufgehoben. 
 
 

§ 9 
Öffentlichkeitsdarstellung 

 
(1) Die Außendarstellung der Studierendenschaft obliegt dem AStA-Vorsitz. Alle Mitteilungen in An-
gelegenheiten der Studierendenschaft werden über ihn an die Öffentlichkeit gegeben. Unbeschadet 
dessen kann sich die SLK in ihren eigenen Angelegenheiten auch (hochschul-)öffentlich frei äußern. 
 
(2) Vor öffentlichen Äußerungen zu politischen Fragen der Lehrerbildung, die sich auf Grundlage ihrer 
eigenen Arbeit ergeben, soll sich die SLK mit dem AStA-Vorsitz verständigen. 
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